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zur Gewährleistung ihrer Rechte und zur Durchsetzung ihrer Pflichten 
Alle Maßnahmen, die die Verwahrung Verhafteter t a n g i e r e n ,sind stets 
individuell bezogen festzulegen. Das bezieht sich zum Beispiel auf 
die Festlegung von vorbeugenden Maßnahmen zur Eliminierung konkre
ter Gefahren, die von bestimmten Verhafteten ausgehen, Festlegungen 
zur verstärkten Kontrolle einzelner Verhafteter, Festlegungen zur 
m e d i z i nischen Betreuung und sich daraus ergebender Konsequenzen, wie 
D i ä t v e r p f l e g u n g , verlängerter Aufenthalt im Freien, therapeutische 
Maßnahmen und anderes, oder Festlegungen hinsichtlich des Besitzes 
vo n  Gegenständen aus den Effekten, wie persönliche Kleidungsstücke, 
Augerigiäser, Prothesen, religiöse Kult gege nstä n d e , Literatur und 
anderes.

Verhaftete in den Untersuchungshäftanstalten des MfS sind Personen, 
die der Begehung von Staatsverbrechen bzw. von operativ bedeutsamen 
Straftaten der allgemeinen Kriminalität beschuldigt werden. Diese 
Personen sind nicht mit dem Bild der Allgemeinheit vom primitiven 
Straftäter vergleichbar. Verhaftete in den Untersuchungshaf tansta.i- 
ten des MfS sind zu einem hohen Prozentsatz Personen mit einer v e r 
festigten feindlichen Einstellung zur sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung, die teilweise Erfahrungen in der konspirativen 
Arbeit besitzen bzw. auch solche, die bei der Begehung der Str a f t a 
ten hohe Risikobereitschaft und Brutalität zeigten. Daraus erwachsen 
besondere Gefahren für die Sicherung der Ziele der U n t e r s u c h u n g s 
haft und die Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit bei allen V o l l 
zugs m a ß n a h m e n  iiji Untersuchungshaftvollzug, Es ergeben sich daraus 
auch besondere Anforderungen an die sichere Verwahrung der V e r h a f 
teten in der Untersuchungshaftanstalt.

Die sichere Verwahrung Verhafteter, insbesondere ihre ununterbrochene, 
zu jeder Tages- und Nachtzeit erfolgende, Beaufsichtigung und Ko n 
trolle, erfordert deshalb von den Mitarbeitern der Linie XIV ein h o 
hes Maß aufgabenbezcgener operativ-fachlicher und psychologischer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um stets offensiv auf die 
V e r h a f t e t e n  einwirken zu können, ihre Reaktionen richtig zu werten 
und durch klassenmäßig konsequentes, psychologisch richtiges sowie 
flexibles Reagieren auch in komplizierten Situationen die Ordnung und 
Sicherheit in der Untersuchungshaftanstalt aufrechtzuerhalten .


